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Thema: Ortstermin am 28.05.2025

Am 28.05.2025 fand in o.g. Projekt ein Ortstermin statt. Anwesend waren:

Ziel des Termins war u.a. zu klären, ob bautechnische Gründe gegen die Nutzung des Grundstückes
für den Bau einer Schule sprechen. Gleichzeitig sollte eine Einschätzung erfolgen, welche Bauwerk-
steile ggf. zur Sicherung der Standsicherheit und Gewährleistung der Arbeitssicherheit im Zuge des
anstehenden Rückbaus belassen werden sollen. Die grundsätzlich erforderliche Beseitigung schädli-
cher Bodenveränderungen oder sonstiger Kontaminationen sowie der böschungsfernen Gebäude-
teile bleiben davon unberührt.

Nach gemeinsamer Begehung des Geländes können folgende Punkte festgehalten werden:

1. Einigkeit herrschte bei den Teilnehmern darüber, dass die derzeitigen, freistehenden Bö-
schungen rechnerisch nicht standsicher sind. Das ergibt sich allein aufgrund der Böschungs-
winkel in Verbindung mit der Böschungshöhe. Auf die Bestätigung dieser Annahme durch ei-
nen rechnerischen Nachweis, kann nach Beurteilung des Unterzeichners verzichtet werden.

2. Bereits bestehende Böschungssicherungen sowie die Wände und Teile der Bodenplatten im
Bereich der Böschungen bis zur statisch erforderlichen Höhe sollen daher vorerst erhalten
bleiben. Die Standsicherheit der verbleibenden Bauwerksteile muss gewährleistet sein und
ist durch einen Statiker rechnerisch nachzuweisen.

3. Vor Beginn des Rückbaus wird die detaillierte Vorgehensweise mit den beteiligten Unterneh-
men abgestimmt. Hierzu ist es auch sinnvoll einen Abrissplan zu erstellen.

4. Der Rückbau sowie die Beseitigung von Bodenbelastungen werden seitens des Grund
stückseigentümers vorgenommen. Die Rückbaubegleitung inkl. notwendiger Analysen wird
durch ein beauftragtes Ingenieurbüro vorgenommen.
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Fazit:

Aus Sicht des unterzeichnenden Büros spricht aus baugrundtechnischer Sicht nichts gegen eine
Nutzung des Geländes für die Errichtung von Schulgebäuden. Nach Vorliegen der Planung können
auf Basis der zur Verfügung stehenden Vermessungsdaten die notwendigen Böschungssicherungen
(Vernagelung, Netze, Stützwände und/oder Anschüttung) geplant werden. Inwieweit die Restmauer-
werke zurückgebaut werden müssen, wird ebenfalls Teil der Beurteilung im Rahmen der Erstellung
des Baugrundgutachtens.






